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Pfäffikon,  08. April 2026 

1.1.2 

ZV Soziales-bp Antrag und Weisung für die Zweckverbands-Urnenabstimmung vom 28. 

Februar 2027 über die revidierten Zweckverbandsstatuten 

Ausgangslage 

Der Zweckverband sieht vor, den Stimmberechtigten des Bezirks Pfäffikon ZH am 28. Februar 2027 

die Genehmigung der total revidierten Zweckverbandsstatuten zu unterbreiten. Der Entwurf der Wei-

sung zur Urnenabstimmung lautet: 

Titel 

Urnenabstimmung vom 28. Februar 2027 

über die Totalrevision der Zweckverbandsstatuten 

des Zweckverbandes Soziales Bezirk Pfäffikon ZH 

Antrag 

Die total revidierten Zweckverbandsstatuten des Zweckverbandes Soziales Bezirk Pfäffikon ZH wer-

den genehmigt. 

Ausgangslage 

Der Zweckverband Soziales Bezirk Pfäffikon ZH betreibt im Auftrag der Gemeinden die gesetzlichen 

Aufträge der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB, führt die Berufsbeistandschaften für Er-

wachsene und Beratungsangebote, insbesondere die Fachstelle Sucht.  

Seit dem 1. Januar 2019 gelten die heutigen Zweckverbandsstatuten. Sie wurden im Laufe des Jahres 

2017 von allen Gemeinden genehmigt, durch den Regierungsrat des Kantons Zürich jedoch nicht 

vollständig abgenommen. Er nahm mit Beschluss vom 4. Juli 2018 die Kompetenz zur Stellenschaf-

fung in Artikel 20 Absatz 1 Ziffer 7 vom Geltungsbereich aus, da dieser im Widerspruch zur Finanz-

kompetenz in Artikel 21 Absatz 2 Ziffer 4 stehe. Der Regierungsrat wies den Zweckverband an, bei 

einer nächsten Statutenrevision diesen Widerspruch zu beheben.  

Die Statuten wurden in diesem und einigen weiteren Punkten, die sich in der Anwendung als unge-

eignet erwiesen haben, überarbeitet. Da verschiedene Aspekte angesprochen werden, handelt es 

sich um eine Totalrevision, auch wenn die Statuten in weiten Teilen unverändert bleiben. Die Vorlage 
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benötigt deshalb die Zustimmung von allen 10 Bezirksgemeinden. Die veränderten Artikel orien-

tieren sich an den kantonalen Musterstatuten für Zweckverbände ohne Delegiertenversammlung.  

Erläuterung der Änderungen 

Die Publikation von Beschlüssen erfolgte bisher auf der Homepage des Zweckverbands. Neu wird 

dies im digitalen Amtsblatt des Kantons Zürich erfolgen, wie dies auch bei vielen Gemeinden und 

anderen Verwaltungseinheiten üblich ist. (Artikel 9) 

Die Kompetenz zur Schaffung von Stellen wird künftig an die Finanzkompetenz des Verbandsvor-

stands, der Gemeindevorstände (Gemeinderäte/Stadtrat) resp. der Urnenabstimmung gebunden, so-

weit es sich um neue, also leistungserweiternde Stellen handelt. Gleichzeitig werden diese Beträge so 

angepasst, dass sich eine sinnvolle Abstufung ergibt. Der Verbandsvorstand, in dem alle Bezirksge-

meinden mit zwei Personen vertreten sind, kann einerseits den Stellenplan für bestehende Aufgaben 

der Arbeitslast anpassen. Dies erfolgt in der Praxis bei der Führung von Beistandschaften nach einem 

festen Schlüssel in Stellenprozenten pro geführten Fall. Andererseits kann er mit der Finanzkompe-

tenz von 100'000 Franken einmalig resp. 50'000 Franken wiederkehrend höchstens Temporärstellen 

oder Teilzeitaufgaben schaffen. Die Gemeindevorstände der Bezirksgemeinden können mit ihrer 

Finanzkompetenz von neu bis zu 250'000 Franken auch unter Berücksichtigung einer allfälligen Teu-

erung sicherlich eine volle Stelle einschliesslich Infrastruktur für eine neue Aufgabe schaffen. Die 

Schaffung einer neuen Aufgabe mit mehreren Stellen bedingt hingegen eine Urnenabstimmung. 

(Artikel 12, Artikel 15, Artikel 20 und Artikel 21) 

Die Erhöhung der Finanzkompetenz des Verbandsvorstands für wiederkehrende Ausgaben von 

20'000 Franken auf 50'000 Franken erfolgt vor allem aufgrund der Notwendigkeit, im Bereich der Di-

gitalisierung zeitnah Software zu beschaffen oder externe Dienste in Anspruch nehmen zu können. 

(Artikel 21).  

Die Erhöhung der Finanzkompetenz der Gemeindevorstände orientiert sich am Finanzierungsan-

teil der Gesamtkosten und an den entsprechenden Finanzkompetenz der Exekutiven in den Gemein-

deordnungen. (Artikel 15) 

Die Offenlegung der Interessenbindung der Mitglieder des Verbandsvorstands und der Rech-

nungsprüfungskommission leitet sich aus den Musterstatuten des Kantons ab und legt die Details 

direkt fest. (Artikel 19, Artikel 25) 

Der Kostenteiler unter den Gemeinden soll sich künftig auf das Rechnungsjahr beziehen, damit 

sich deren Anstrengungen, durch vorgelagerte Dienste und Massnahmen die Zahl der Beistandschaf-

ten gering zu halten, zeitnah auswirken. (Artikel 35) 

Die übrigen Änderungen sind redaktioneller Art, Anpassungen an die Musterstatuten oder sind Be-

stimmungen, die zwischenzeitlich bedeutungslos geworden sind.  

Synopse 

Die rechte Spalte zeigt die vorgeschlagene Totalrevision mit den markierten Änderungen.  

 

1 Ausgangslage / Sachverhalt 

Aktuelle Zweckverbandsstatuten Totalrevidierte Zweckverbandsstatuten 

1. Bestand und Zweck 1. Bestand und Zweck 
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Aktuelle Zweckverbandsstatuten Totalrevidierte Zweckverbandsstatuten 

Art. 1 Bestand  

1Die Politischen Gemeinden des Bezirks Pfäf-

fikon, Bauma, Fehraltorf, Hittnau, Illnau-Effre-

tikon, Lindau, Pfäffikon, Russikon, Weisslingen, 

Wila und Wildberg bilden unter dem Namen 

„Soziales Bezirk Pfäffikon ZH“ auf unbestimmte 

Zeitdauer einen Zweckverband nach den Best-

immungen des Gemeindegesetzes sowie einen 

Kindes- und Erwachsenenschutzkreis gemäss 

EG KESR. 

2Der Sitz des Zweckverbands Soziales Bezirk 

Pfäffikon ZH – im folgenden Zweckverband ge-

nannt - befindet sich in Pfäffikon ZH. 

Art. 1 Bestand  

1Die Politischen Gemeinden des Bezirks Pfäf-

fikon, Bauma, Fehraltorf, Hittnau, Illnau-Effre-

tikon, Lindau, Pfäffikon, Russikon, Weisslingen, 

Wila und Wildberg bilden unter dem Namen 

„Soziales Bezirk Pfäffikon ZH“ auf unbestimmte 

Zeitdauer einen Zweckverband nach den Best-

immungen des Gemeindegesetzes sowie einen 

Kindes- und Erwachsenenschutzkreis gemäss EG 

KESR. 

2Der Sitz des Zweckverbands Soziales Bezirk 

Pfäffikon ZH – im folgenden Zweckverband ge-

nannt - befindet sich in Pfäffikon ZH. 

Art. 2 Zweck 

1Der Zweckverband unterhält einen Sozial-

dienst, der insbesondere Massnahmen des Er-

wachsenenschutzes vollzieht und freiwillige Be-

ratung und Betreuung für Erwachsene nach den 

jeweils gültigen Vorschriften von Bund und 

Kanton anbietet. 

2Der Zweckverband führt zudem eine Kindes- 

und Erwachsenenschutzbehörde (KESB). Sie er-

füllt alle Aufgaben des Kindes- und Erwachse-

nenschutzrechtes, die den Vertragsgemeinden 

nach übergeordnetem Recht zukommen. 

Art. 2 Zweck 

1Der Zweckverband unterhält einen Sozial-

dienst, der insbesondere Massnahmen des Er-

wachsenenschutzes vollzieht und freiwillige Be-

ratung und Betreuung für Erwachsene nach den 

jeweils gültigen Vorschriften von Bund und 

Kanton anbietet. 

2Der Zweckverband führt zudem eine Kindes- 

und Erwachsenenschutzbehörde (KESB). Sie er-

füllt alle Aufgaben des Kindes- und Erwachse-

nenschutzrechtes, die den Vertragsgemeinden 

nach übergeordnetem Recht zukommen. 

Art. 3 Beitritt weiterer Gemeinden 

Der Beitritt weiterer Gemeinden zum Zweckver-

band erfordert eine Statutenrevision sowie die 

Genehmigung durch den Regierungsrat. 

Art. 3 Beitritt weiterer Gemeinden 

Der Beitritt weiterer Gemeinden zum Zweckver-

band erfordert eine Statutenrevision sowie die 

Genehmigung durch den Regierungsrat. 

Art. 4 Festlegung der Bezeichnung für den 

Gemeindevorstand 

Im Zweckverband „Soziales Bezirk Pfäffikon ZH“ 

wird der Gemeindevorstand als Gemeinderat 

bezeichnet. 

Art. 4 Festlegung der Bezeichnung für den 

Gemeindevorstand 

Im Zweckverband „Soziales Bezirk Pfäffikon ZH“ 

wird der Gemeindevorstand als Gemeinderat 

bezeichnet. 

2. Organisation 2. Organisation 

2.1. Allgemeine Bestimmungen 2.1. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 5 Organe 

Organe des Verbandes sind: 

1. die Stimmberechtigten des Verbandsgebie-

tes; 

Art. 5 Organe 

Organe des Verbandes sind: 

1. die Stimmberechtigten des Verbandsgebie-

tes; 
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2. die Verbandsgemeinden; 

3. der Verbandsvorstand; 

4. die Rechnungsprüfungskommission (RPK). 

2. die Verbandsgemeinden; 

3. der Verbandsvorstand; 

4. die Rechnungsprüfungskommission (RPK). 

Art. 6 Amtsdauer 

Für die Mitglieder des Verbandsvorstandes und 

der Rechnungsprüfungskommission beträgt die 

Amtsdauer vier Jahre. Sie fällt mit derjenigen 

der Gemeindebehörden zusammen. 

Art. 6 Amtsdauer 

Für die Mitglieder des Verbandsvorstandes und 

der Rechnungsprüfungskommission beträgt die 

Amtsdauer vier Jahre. Sie fällt mit derjenigen 

der Gemeindebehörden zusammen. 

Art. 7 Entschädigung 

Die Entschädigung der Verbandsorgane richtet 

sich nach dem Entschädigungserlass der Sitzge-

meinde. 

Art. 7 Entschädigung 

Die Entschädigung der Verbandsorgane richtet 

sich nach dem Entschädigungserlass der Sitzge-

meinde. 

Art. 8 Zeichnungsberechtigung 

1Rechtsverbindliche Unterschrift für den Zweck-

verband führen die Präsidentin oder der Präsi-

dent und die Sekretärin oder der Sekretär ge-

meinsam. 

2Der Verbandsvorstand kann die Zeichnungsbe-

rechtigung im Interesse eines ordentlichen Be-

triebsablaufs für sachlich begrenzte Bereiche im 

Betrag limitieren oder anders ordnen. 

Art. 8 Zeichnungsberechtigung 

1Rechtsverbindliche Unterschrift für den Zweck-

verband führen die Präsidentin oder der Präsi-

dent und die Sekretärin oder der Sekretär ge-

meinsam. 

2Der Verbandsvorstand kann die Zeichnungsbe-

rechtigung im Interesse eines ordentlichen Be-

triebsablaufs für sachlich begrenzte Bereiche im 

Betrag limitieren oder anders ordnen. 

Art. 9 Publikation und Information 

1Der Zweckverband nimmt die amtliche Publi-

kation seiner Erlasse und der allgemein verbind-

lichen Beschlüsse mit elektronischen Mitteln 

vor. Die amtliche Publikation erfolgt über die 

Internetseite des Zweckverbands. 

2Der Zweckverband sorgt für eine dauerhafte 

elektronische Zugänglichkeit seiner Erlasse. 

3Die Bevölkerung ist im Sinne des kantonalen 

Gesetzes über die Information und den Daten-

schutz periodisch über wesentliche Ver-

bandsangelegenheiten zu orientieren. 

Art. 9 Publikation und Information 

1Der Zweckverband nimmt die amtliche Publi-

kation seiner Erlasse und der allgemein verbind-

lichen Beschlüsse mit elektronischen Mitteln 

vor. Die amtliche Publikation erfolgt im digita-

len Amtsblatt des Kantons Zürich.  

2Der Zweckverband sorgt für eine dauerhafte 

elektronische Zugänglichkeit seiner Erlasse. 

3Die Bevölkerung ist im Sinne des kantonalen 

Gesetzes über die Information und den Daten-

schutz periodisch über wesentliche Ver-

bandsangelegenheiten zu orientieren. 

2.2. Die Stimmberechtigten des Verbands-

gebietes 

2.2. Die Stimmberechtigten des Verbands-

gebietes 

2.2.1. Allgemeine Bestimmungen 2.2.1. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 10  Stimmrecht 

Die in kommunalen Angelegenheiten stimmbe-

rechtigten Einwohnerinnen und Einwohner aller 

Art. 10  Stimmrecht 

Die in kommunalen Angelegenheiten stimmbe-

rechtigten Einwohnerinnen und Einwohner aller 
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Verbandsgemeinden sind die Stimmberechtig-

ten des Verbandsgebietes. 

Verbandsgemeinden sind die Stimmberechtig-

ten des Verbandsgebietes. 

Art. 11 Verfahren 

1Die Stimmberechtigten stimmen an der Urne. 

Das Verfahren richtet sich nach der kantonalen 

Gesetzgebung. Der Verbandsvorstand verab-

schiedet die Vorlage zuhanden der Urnenab-

stimmung. Wahlleitende Behörde ist der Ge-

meinderat Pfäffikon. 

2Eine Vorlage ist angenommen, wenn ihr so-

wohl die Mehrheit der Stimmenden als auch die 

Mehrheit der Verbandsgemeinden zustimmt. 

Art. 11  Verfahren 

1Die Stimmberechtigten stimmen an der Urne. 

Das Verfahren richtet sich nach der kantonalen 

Gesetzgebung. Der Verbandsvorstand verab-

schiedet die Vorlage zuhanden der Urnenab-

stimmung. Wahlleitende Behörde ist der Ge-

meinderat Pfäffikon. 

2Eine Vorlage ist angenommen, wenn ihr so-

wohl die Mehrheit der Stimmen als auch die 

Mehrheit der Verbandsgemeinden zustimmt. 

Art. 12 Zuständigkeit 

Den Stimmberechtigten des Zweckverbands 

stehen zu: 

1. die Einreichung von Volksinitiativen; 

2. die Abstimmung über rechtmässige Initiativ-

begehren, unter Vorbehalt der Zuständig-

keit der Verbandsgemeinden für die Ände-

rung der Statuten und die Auflösung des 

Zweckverbands; 

3. die Bewilligung von neuen einmaligen Aus-

gaben für einen bestimmten Zweck von 

mehr als Fr. 600‘000 und von neuen wieder-

kehrenden Ausgaben für einen bestimmten 

Zweck von mehr als Fr. 120‘000. 

Art. 12  Zuständigkeit 

Den Stimmberechtigten des Zweckverbands 

stehen zu: 

1. die Einreichung von Volksinitiativen; 

2. die Abstimmung über rechtmässige Initiativ-

begehren, unter Vorbehalt der Zuständig-

keit der Verbandsgemeinden für die Ände-

rung der Statuten, die Rechtsformumwand-

lung und die Auflösung des Zweckverbands; 

3. die Bewilligung von neuen einmaligen Aus-

gaben für einen bestimmten Zweck von 

mehr als Fr. 1‘000‘000 und von neuen wie-

derkehrenden Ausgaben für einen bestimm-

ten Zweck von mehr als Fr. 250‘000; 

4. die Schaffung neuer Stellen im Rahmen ih-

rer Finanzkompetenz. 

2.2.2. Die Volksinitiative 2.2.2. Die Volksinitiative 

Art. 13  Volksinitiative 

1Eine Volksinitiative kann über Gegenstände 

eingereicht werden, die dem obligatorischen 

Referendum unterstehen. 

2Mit einer Volksinitiative kann ausserdem die 

Änderung der Statuten und die Auflösung des 

Zweckverbands verlangt werden. 

3Die Initiative ist zustande gekommen, wenn sie 

von mindestens 500 Stimmberechtigten unter-

stützt wird und spätestens 6 Monate nach der 

Veröffentlichung der Initiative im amtlichen 

Publikationsorgan eingereicht wird. 

Art. 13  Volksinitiative 

1Eine Volksinitiative kann über Gegenstände 

eingereicht werden, die dem obligatorischen 

Referendum unterstehen. 

2Mit einer Volksinitiative kann ausserdem die 

Änderung der Statuten und die Auflösung des 

Zweckverbands verlangt werden. 

3Die Initiative ist zustande gekommen, wenn sie 

von mindestens 500 Stimmberechtigten unter-

stützt wird und spätestens 6 Monate nach der 

Veröffentlichung der Initiative im amtlichen 

Publikationsorgan eingereicht wird. 
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4Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Ge-

setzes über die politischen Rechte sinngemäss. 

4Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Ge-

setzes über die politischen Rechte sinngemäss. 

2.3. Die Verbandsgemeinden 2.3. Die Verbandsgemeinden 

Art. 14 Aufgaben und Kompetenzen der 

einzelnen Verbandsgemeinden 

1Die Stimmberechtigten der einzelnen Ver-

bandsgemeinden beschliessen je an der Urne 

über: 

1. Die Änderung der Statuten; 

2. Die Kündigung der Mitgliedschaft beim 

Zweckverband; 

3. Die Auflösung des Zweckverbands. 

2Bei Urnenabstimmungen in den Verbandsge-

meinden über die Auflösung des Zweckver-

bands sowie über grundlegende Änderungen 

der Statuten nimmt das Gemeindeparlament 

oder in Versammlungsgemeinden der Gemein-

derat ein eigenes Antragsrecht neben dem An-

tragsrecht des Verbandvorstands wahr. 

Art. 14 Aufgaben und Kompetenzen der ein-

zelnen Verbandsgemeinden 

1Die Stimmberechtigten der einzelnen Ver-

bandsgemeinden beschliessen je an der Urne 

über: 

1. Die Änderung der Statuten; 

2. Die Kündigung der Mitgliedschaft beim 

Zweckverband; 

3. Die Umwandlung des Zweckverbands in 

eine andere Rechtsform; 

4. Die Auflösung des Zweckverbands. 

2 Bei Abstimmungen über die Änderung der 

Statuten, die Rechtsformumwandlung und die 

Auflösung des Zweckverbands stellt der Ver-

bandsvorstand Antrag an die Stimmberechtig-

ten. In den Verbandsgemeinden geben die Ge-

meindevorstände und in Parlamentsgemeinden 

die Gemeindeparlamente ihre Abstimmungs-

empfehlung ab. 

Art. 15   Aufgaben und Kompetenzen der 

Gemeindevorstände der Verbands-

gemeinden  

Die Gemeinderäte der Verbandsgemeinden 

sind insbesondere zuständig für: 

1. die Bewilligung von neuen einmaligen Aus-

gaben für einen bestimmten Zweck von 

mehr als Fr. 100'000.- bis Fr. 600'000.- und 

neue jährlich wiederkehrenden Ausgaben 

für einen bestimmten Zweck von mehr als 

Fr. 20'000.- bis Fr. 120'000.-; 

2. die Beschlussfassung über die Veräusserung 

von Liegenschaften des Finanzvermögens 

im Wert von mehr als Fr. 1‘000‘000.-; 

3. die Beschlussfassung über Investitionen in 

Liegenschaften des Finanzvermögens im Be-

trag von mehr als Fr. 250‘000.-;- 

4. die Festsetzung des Budgets; 

5. die Kenntnisnahme von Finanz – und 

Art. 15 Aufgaben und Kompetenzen der Ge-

meindevorstände der Verbandsge-

meinden  

Die Gemeinderäte der Verbandsgemeinden 

sind insbesondere zuständig für: 

1. die Bewilligung von neuen einmaligen Aus-

gaben für einen bestimmten Zweck bis 

Fr. 1‘000‘000 und neue jährlich wiederkeh-

renden Ausgaben für einen bestimmten 

Zweck bis Fr. 250‘000, soweit nicht der Ver-

bandsvorstand zuständig ist; 

2. die Beschlussfassung über die Veräusserung 

von Liegenschaften des Finanzvermögens 

im Wert von mehr als Fr. 1‘000‘000; 

3. die Beschlussfassung über Investitionen in 

Liegenschaften des Finanzvermögens im Be-

trag von mehr als Fr. 250‘000; 

4. Die Schaffung neuer Stellen im Rahmen der 

Finanzkompetenz; 
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Aufgabenplan; 

6. die Genehmigung der Jahresrechnung; 

7. die Kenntnisnahme vom Geschäftsbericht; 

8. die Genehmigung der Abrechnungen über 

alle neuen Ausgaben, die die Stimmberech-

tigten des Verbandsgebiets bewilligt haben; 

9. die Wahl der kommunalen Vertretung und 

deren Ersatz in den Verbandsvorstand. 

5. die Festsetzung des Budgets; 

6. die Kenntnisnahme von Finanz – und Aufga-

benplan; 

7. die Genehmigung der Jahresrechnung; 

8. die Kenntnisnahme vom Geschäftsbericht; 

9. die Genehmigung der Abrechnungen über 

alle neuen Ausgaben, die die Stimmberech-

tigten des Verbandsgebiets bewilligt haben; 

10. die Wahl der kommunalen Vertretung und 

deren Ersatz in den Verbandsvorstand. 

Art. 16  Beschlussfassung 

1Ein den Verbandsgemeinden unterbreiteter 

Antrag gilt als angenommen, wenn er die Zu-

stimmung der Mehrheit der Verbandsgemein-

den erhalten hat. Gültig zu Stande gekommene 

Beschlüsse sind auch für die nicht zustimmen-

den Verbandsgemeinden verbindlich. 

2Grundlegende Änderungen der Statuten be-

dürfen der Zustimmung aller Verbandsgemein-

den. Grundlegend sind Änderungen, die fol-

gende Gegenstände regeln: 

1. wesentliche Aufgaben des Zweckverbands; 

2. die Grundzüge der Finanzierung; 

3. Austritt und Auflösung; 

4. die Mitwirkungsmöglichkeiten der Stimm-

berechtigten und der Verbandsgemeinden. 

Art. 16  Beschlussfassung 

1Ein den Verbandsgemeinden unterbreiteter 

Antrag gilt als angenommen, wenn er die Zu-

stimmung der Mehrheit der Verbandsgemein-

den erhalten hat. Gültig zu Stande gekommene 

Beschlüsse sind auch für die nicht zustimmen-

den Verbandsgemeinden verbindlich. 

2Grundlegende Änderungen der Statuten be-

dürfen der Zustimmung aller Verbandsgemein-

den. Grundlegend sind Änderungen, die fol-

gende Gegenstände regeln: 

1. wesentliche Aufgaben des Zweckverbands; 

2. die Grundzüge der Finanzierung; 

3. Austritt und Auflösung; 

4. die Mitwirkungsmöglichkeiten der Stimm-

berechtigten und der Verbandsgemeinden. 

2.4. Der Verbandsvorstand 2.4. Der Verbandsvorstand 

Art. 17  Zusammensetzung 

1Jede Verbandsgemeinde entsendet zwei Ver-

tretungen in den Verbandsvorstand. 

Art. 17  Zusammensetzung 

1Jede Verbandsgemeinde entsendet zwei Ver-

tretungen in den Verbandsvorstand. 

Art. 18  Konstituierung 

Der Verbandsvorstand konstituiert sich unter 

dem Vorsitz der Präsidentin oder des Präsiden-

ten der Sitzgemeinde. Er wählt die Präsidentin 

oder den Präsidenten und die Vizepräsidentin 

oder den Vizepräsidenten. 

Art. 18  Konstituierung 

Der Verbandsvorstand konstituiert sich unter 

dem Vorsitz der Präsidentin oder des Präsiden-

ten der Sitzgemeinde. Er wählt die Präsidentin 

oder den Präsidenten und die Vizepräsidentin 

oder den Vizepräsidenten. 

Art. 19 Offenlegung der Interessenbindun-

gen 

Art. 19 Offenlegung der Interessenbindun-

gen 
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Die Mitglieder des Verbandsvorstands legen 

ihre Interessenbindungen offen. Der Organisati-

onserlass der Sitzgemeinde regelt die Einzelhei-

ten, insbesondere Form und Gegenstand der 

Offenlegung der Interessenbindungen. 

 

1Die Mitglieder des Verbandsvorstands legen 

ihre Interessenbindungen offen. Insbesondere 

geben sie Auskunft über: 

 

1. ihre beruflichen Tätigkeiten,  

2. ihre Mitgliedschaften in Organen und Be-

hörden der Gemeinden, des Kantons und 

des Bundes,  

3. ihre Organstellung in und ihre wesentlichen 

Beteiligungen an Organisationen des priva-

ten Rechts. 

2Die Interessenbindungen werden veröffent-

licht. 

Art. 20  Allgemeine Befugnisse 

1Dem Verbandsvorstand stehen unübertragbar 

zu: 

1. die politische Planung, Führung und Ober-

aufsicht über die KESB mit Ausnahme der 

Fachaufsicht; 

2. die Verantwortung für den Verbandshaus-

halt; 

3. die Besorgung sämtlicher Verbandsangele-

genheiten, soweit nicht ein anderes Organ 

zuständig ist; 

4. die Beratung und Antragstellung zu allen 

Vorlagen, über welche die Stimmberechtig-

ten oder die Verbandsgemeinden beschlies-

sen; 

5. die Ernennung der Mitglieder der Ge-

schäftsleitung; 

6. die Vertretung des Zweckverbands nach 

aussen und die Bestimmungen der rechts-

verbindlichen Unterschriften; 

7. die Aufstockung von Stellen und die Schaf-

fung von neuen Stellen, soweit damit nicht 

neue Aufgaben begründet werden, die mit-

tels einer Statutenänderung eingeführt wer-

den müssen; 

8. die Regelung der Arbeitsverhältnisse der 

Behörden- und Ersatzmitglieder; 

Art. 20  Allgemeine Befugnisse 

1Dem Verbandsvorstand stehen unübertragbar 

zu: 

1. die politische Planung, Führung und Auf-

sicht mit Ausnahme der Fachaufsicht; 

2. die Verantwortung für den Verbandshaus-

halt; 

3. die Besorgung sämtlicher Verbandsangele-

genheiten, soweit nicht ein anderes Organ 

zuständig ist; 

4. die Beratung und Antragstellung zu allen 

Vorlagen, über welche die Stimmberechtig-

ten oder die Verbandsgemeinden beschlies-

sen; 

5. die Ernennung der Mitglieder der Ge-

schäftsleitung; 

6. die Vertretung des Zweckverbands nach 

aussen und die Bestimmungen der rechts-

verbindlichen Unterschriften; 

7. die Schaffung von neuen Stellen im Rahmen 

seiner Finanzkompetenz; 

8. die Regelung der Arbeitsverhältnisse der 

Behörden- und Ersatzmitglieder; 

9. die Ernennung der Präsidentin oder des Prä-

sidenten der KESB; 

10. die Ernennung der übrigen Behörden- und 

Ersatzmitglieder auf Antrag der Präsidentin 
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9. die Ernennung der Präsidentin oder des Prä-

sidenten der KESB; 

10. die Ernennung der übrigen Behörden- und 

Ersatzmitglieder auf Antrag der Präsidentin 

bzw. des Präsidenten der KESB. 

2Dem Verbandsvorstand stehen im Weiteren 

folgende Befugnisse zu, die in einem Erlass de-

legiert werden können: 

1. der Vollzug der Beschlüsse der übergeord-

neten Verbandsorgane; 

2. der Erlass von Grundsätzen und Weisungen 

zur Betriebsführung; 

3. der Erlass und die Änderung eines Regle-

ments über die Organisation und Geschäfts-

führung des Sozialdienstes; 

4. die Anstellung von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter; 

5. die regelmässige Information der Verbands-

gemeinden über die Geschäftstätigkeit des 

Zweckverbands; 

6. das Handeln für den Verband nach aussen; 

7. die Führung von Prozessen mit dem Recht 

auf Stellvertretung; 

8. die übrige Aufsicht in der Verbandsverwal-

tung. 

bzw. des Präsidenten der KESB. 

2Dem Verbandsvorstand stehen im Weiteren 

folgende Befugnisse zu, die in einem Erlass de-

legiert werden können: 

1. der Vollzug der Beschlüsse der übergeord-

neten Verbandsorgane; 

2. der Erlass von Grundsätzen und Weisungen 

zur Betriebsführung; 

3. der Erlass und die Änderung eines Regle-

ments über die Organisation und Geschäfts-

führung des Sozialdienstes; 

4. die Schaffung von Stellen, die für die Erfül-

lung bestehender Aufgaben notwendig 

sind; 

5. die Anstellung, Entlassung und Besoldung 

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern; 

6. die regelmässige Information der Verbands-

gemeinden über die Geschäftstätigkeit des 

Zweckverbands; 

7. das Handeln für den Verband nach aussen; 

8. die Führung von Prozessen mit dem Recht 

auf Stellvertretung; 

9. die übrige Aufsicht in der Verbandsverwal-

tung. 

Art. 21  Finanzbefugnisse 

1Dem Verbandsvorstand stehen unübertragbar 

zu: 

1. die Erstellung der Budgetvorlage und die 

Antragstellung an die Verbandsgemeinden; 

2. die Beschlussfassung über den Finanz- und 

Aufgabenplan; 

3. die Beschlussfassung über die Jahresrech-

nung und den Geschäftsbericht; 

4. die Bewilligung von neuen, im Budget nicht 

enthaltenen einmaligen Ausgaben für einen 

bestimmten Zweck bis Fr. 100‘000 im Einzel-

fall bis maximal Fr. 300‘000 pro Jahr und 

neue jährlich wiederkehrenden Ausgaben 

für einen bestimmten Zweck bis maximal Fr. 

Art. 21  Finanzbefugnisse 

1Dem Verbandsvorstand stehen unübertragbar 

zu: 

1. die Erstellung der Budgetvorlage und die 

Antragstellung an die Verbandsgemeinden; 

2. die Beschlussfassung über den Finanz- und 

Aufgabenplan; 

3. die Beschlussfassung über die Jahresrech-

nung und den Geschäftsbericht; 

4. die Bewilligung von neuen, im Budget nicht 

enthaltenen einmaligen Ausgaben für einen 

bestimmten Zweck bis Fr. 100‘000 im Einzel-

fall und bis Fr. 300‘000 pro Jahr und neuen 

jährlich wiederkehrenden Ausgaben für ei-

nen bestimmten Zweck bis Fr. 50‘000 im 
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20‘000 pro Jahr. 

2Dem Verbandsvorstand stehen im Weiteren 

folgende Befugnisse zu, die in einem Erlass de-

legiert werden können: 

1. der Ausgabenvollzug; 

2. gebundene Ausgaben; 

3. die Bewilligung von neuen, im Budget ent-

haltenen einmaligen Ausgaben für einen 

bestimmten Zweck vom bis Fr. 100‘000 und 

neue jährlich wiederkehrenden Ausgaben 

für einen bestimmten Zweck bis Fr. 20‘000; 

4. die Schaffung von Stellen gemäss seiner Be-

fugnis zur Bewilligung neuer Ausgaben; 

5. die Veräusserung von Liegenschaften des 

Finanzvermögens im Wert bis Fr. 1‘000‘000; 

6. Investitionen in Liegenschaften im Finanz-

vermögen im Betrag bis Fr. 250‘000. 

Einzelfall und bis Fr. 100‘000 pro Jahr. 

2Dem Verbandsvorstand stehen im Weiteren 

folgende Befugnisse zu, die in einem Erlass de-

legiert werden können: 

1. der Ausgabenvollzug; 

2. gebundene Ausgaben; 

3. die Bewilligung von neuen, im Budget ent-

haltenen einmaligen Ausgaben für einen 

bestimmten Zweck bis Fr. 100‘000 und 

neuen jährlich wiederkehrenden Ausgaben 

für einen bestimmten Zweck bis Fr. 50‘000; 

4. die Veräusserung von Liegenschaften des 

Finanzvermögens im Wert bis Fr. 1‘000‘000; 

5. Investitionen in Liegenschaften im Finanz-

vermögen im Betrag bis Fr. 250‘000. 

Art. 22 Aufgabendelegation 

1Der Verbandsvorstand kann bestimmte Aufga-

ben an einzelne seiner Mitglieder oder seine 

Ausschüsse oder an seine Angestellten zur selb-

ständigen Erledigung übertragen. 

2Der Verbandsvorstand setzt eine Geschäftslei-

tung ein. 

3Er regelt die Aufgaben und die Entscheidbe-

fugnisse, die er an seine Mitglieder und Aus-

schüsse sowie an die Geschäftsleitung und an 

Verbandsangestellte delegiert, in einem Erlass. 

Art. 22  Aufgabendelegation 

1Der Verbandsvorstand kann bestimmte Aufga-

ben an einzelne seiner Mitglieder oder seine 

Ausschüsse oder an seine Angestellten zur selb-

ständigen Erledigung übertragen. 

2Der Verbandsvorstand setzt eine Geschäftslei-

tung ein. 

3Er regelt die Aufgaben und die Entscheidbe-

fugnisse, die er an seine Mitglieder und Aus-

schüsse sowie an die Geschäftsleitung und an 

Verbandsangestellte delegiert, in einem Erlass. 

Art. 23 Einberufung und Teilnahme 

1Der Verbandsvorstand trifft auf Einladung der 

Präsidentin bzw. des Präsidenten sowie auf Ver-

langen von mindestens einem Drittel seiner 

Mitglieder zusammen. Die Mitglieder sind zur 

Teilnahme an den Sitzungen verpflichtet. 

2Die Verhandlungsgegenstände sind den Mit-

gliedern mindestens 20 Tage vor der Sitzung in 

einer Einladung schriftlich abzugeben. 

3Der Verbandsvorstand kann Dritte mit beraten-

der Stimme beiziehen. 

Art. 23  Einberufung und Teilnahme 

1Der Verbandsvorstand trifft auf Einladung der 

Präsidentin bzw. des Präsidenten sowie auf Ver-

langen von mindestens einem Drittel seiner 

Mitglieder zusammen. Die Mitglieder sind zur 

Teilnahme an den Sitzungen verpflichtet. 

2Die Verhandlungsgegenstände sind den Mit-

gliedern mindestens 20 Tage vor der Sitzung in 

einer Einladung schriftlich abzugeben. 

3Der Verbandsvorstand kann Dritte mit beraten-

der Stimme beiziehen. 

Art. 24  Beschlussfassung Art. 24  Beschlussfassung 
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1Der Verbandsvorstand ist beschlussfähig, wenn 

die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. 

2Er beschliesst mit einfachem Mehr der Stim-

men. Bei Stimmengleichheit trifft die Präsiden-

tin oder der Präsident den Stichentscheid. 

3Die Mitglieder sind zur Stimmabgabe verpflich-

tet. Die Stimmabgabe erfolgt offen.  

4Auf dem Zirkularverfahren kann nur in Ausnah-

mefällen entschieden werden. 

1Der Verbandsvorstand ist beschlussfähig, wenn 

die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. 

2Er beschliesst mit einfachem Mehr der Stim-

men. Bei Stimmengleichheit trifft die Präsiden-

tin oder der Präsident den Stichentscheid. 

3Die Mitglieder sind zur Stimmabgabe verpflich-

tet. Die Stimmabgabe erfolgt offen.  

4Auf dem Zirkularverfahren kann nur in Ausnah-

mefällen entschieden werden. 

2.5. Die Rechnungsprüfungskommission 

(RPK) 

2.5. Die Rechnungsprüfungskommission 

(RPK) 

Art. 25  Zusammensetzung 

Als Rechnungsprüfungskommission des Zweck-

verbands ist die Rechnungsprüfungs-kommis-

sion der Sitzgemeinde tätig. Die Rechnungsprü-

fungskommission jeder anderen Verbandsge-

meinde hat jederzeit das Recht, die Buchhal-

tung des Verbandes einzusehen. 

Art. 25  Zusammensetzung 

1Als Rechnungsprüfungskommission des 

Zweckverbands ist die Rechnungsprüfungs-

kommission der Sitzgemeinde tätig. Die Rech-

nungsprüfungskommission jeder anderen Ver-

bandsgemeinde hat jederzeit das Recht, die 

Buchhaltung des Verbandes einzusehen. 

2Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskom-

mission legen ihre Interessenbindungen offen. 

Die Bestimmungen für die Mitglieder des Ver-

bandsvorstandes gelten entsprechend.  

Art. 26 Aufgaben 

1Die RPK prüft alle Anträge von finanzieller 

Tragweite an die Verbandsgemeinden oder die 

Stimmberechtigten des Verbandsgebietes, ins-

besondere Anträge betreffend das Budget, die 

Jahresrechnung und Verpflichtungskredite. 

2Ihre Prüfung umfasst die finanzrechtliche Zu-

lässigkeit, die rechnerische Richtigkeit und die 

finanzielle Angemessenheit. 

3Sie erstattet den Verbandsgemeinden oder 

den Stimmberechtigten schriftlich Bericht und 

Antrag. 

Art. 26  Aufgaben 

1Die RPK prüft alle Anträge von finanzieller 

Tragweite an die Verbandsgemeinden oder die 

Stimmberechtigten des Verbandsgebietes, ins-

besondere Anträge betreffend das Budget, die 

Jahresrechnung und Verpflichtungskredite. 

2Ihre Prüfung umfasst die finanzrechtliche Zu-

lässigkeit, die rechnerische Richtigkeit und die 

finanzielle Angemessenheit. 

3Sie erstattet den Verbandsgemeinden oder 

den Stimmberechtigten schriftlich Bericht und 

Antrag. 

Art. 27  Beschlussfassung 

1Die Rechnungsprüfungskommission ist be-

schlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder 

anwesend ist. 

2Sie beschliesst mit einfachem Mehr der Stim-

men. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 

Art. 27  Beschlussfassung 

1Die Rechnungsprüfungskommission ist be-

schlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder 

anwesend ist. 

2Sie beschliesst mit einfachem Mehr der Stim-

men. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
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der Präsidentin oder des Präsidenten den Aus-

schlag. 

3Die Mitglieder sind zur Stimmabgabe verpflich-

tet. Die Stimmabgabe erfolgt offen. 

der Präsidentin oder des Präsidenten den Aus-

schlag. 

3Die Mitglieder sind zur Stimmabgabe verpflich-

tet. Die Stimmabgabe erfolgt offen. 

Art. 28 Herausgabe von Unterlagen und 

Auskünfte 

1Mit den Anträgen legt der Verbandsvorstand 

der Rechnungsprüfungskommission die zuge-

hörigen Akten vor. 

2Im Übrigen richtet sich die Herausgabe von 

Unterlagen und die Erteilung von Auskünften 

an die Rechnungsprüfungskommission nach 

dem Gemeindegesetz. 

Art. 28 Herausgabe von Unterlagen und 

Auskünfte 

1Mit den Anträgen legt der Verbandsvorstand 

der Rechnungsprüfungskommission die zuge-

hörigen Akten vor. 

2Im Übrigen richtet sich die Herausgabe von 

Unterlagen und die Erteilung von Auskünften 

an die Rechnungsprüfungskommission nach 

dem Gemeindegesetz. 

Art. 29 Prüfungsfristen 

Die Rechnungsprüfungskommission prüft 

Budget und Jahresrechnung sowie die übrigen 

Geschäfte in der Regel innert 30 Tagen. 

Art. 29 Prüfungsfristen 

Die Rechnungsprüfungskommission prüft 

Budget und Jahresrechnung sowie die übrigen 

Geschäfte in der Regel innert 30 Tagen. 

2.6. Prüfstelle 2.6. Prüfstelle 

Art. 30 Aufgabe der Prüfstelle 

1Die Prüfstelle nimmt die finanztechnische Prü-

fung der Rechnungslegung und der Buchfüh-

rung vor. 

2Sie erstattet dem Verbandsvorstand, der Rech-

nungsprüfungskommission und dem Bezirksrat 

umfassend Bericht über die finanztechnische 

Prüfung. 

3Die Prüfstelle erstellt zudem einen Kurzbericht, 

der Bestandteil der Jahresrechnung ist. 

Art. 30 Aufgabe der Prüfstelle 

1Die Prüfstelle nimmt die finanztechnische Prü-

fung der Rechnungslegung und der Buchfüh-

rung vor. 

2Sie erstattet dem Verbandsvorstand, der Rech-

nungsprüfungskommission und dem Bezirksrat 

umfassend Bericht über die finanztechnische 

Prüfung. 

3Die Prüfstelle erstellt zudem einen Kurzbericht, 

der Bestandteil der Jahresrechnung ist. 

Art. 31 Einsetzung der Prüfstelle 

Der Verbandsvorstand und die Rechnungsprü-

fungskommission bestimmen mit übereinstim-

menden Beschlüssen die Prüfstelle. 

Art. 31 Einsetzung der Prüfstelle 

Der Verbandsvorstand und die Rechnungsprü-

fungskommission bestimmen mit übereinstim-

menden Beschlüssen die Prüfstelle 

3. Personal und Arbeitsvergaben 3. Personal und Arbeitsvergaben 

Art. 32 Anstellungsbedingungen 

1Für das Personal des Zweckverbands gelten 

grundsätzlich die gleichen Anstellungs- und Be-

soldungsbedingungen wie für das Personal des 

Kantons Zürich. Besondere Vollzugsbestimmun-

gen bedürfen eines Beschlusses des Verbands-

vorstands. 

Art. 32 Anstellungsbedingungen 

1Für das Personal des Zweckverbands gelten 

grundsätzlich die gleichen Anstellungs- und Be-

soldungsbedingungen wie für das Personal des 

Kantons Zürich. Besondere Vollzugsbestimmun-

gen bedürfen eines Beschlusses des Verbands-

vorstands. 
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Art. 33 Öffentliches Beschaffungswesen 

Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen, Arbei-

ten und Lieferungen richtet sich nach dem 

übergeordneten Recht über das öffentliche Be-

schaffungswesen. 

Art. 33 Öffentliches Beschaffungswesen 

Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen, Arbei-

ten und Lieferungen richtet sich nach dem 

übergeordneten Recht über das öffentliche Be-

schaffungswesen. 

4. Verbandshaushalt 4. Verbandshaushalt 

Art. 34 Finanzhaushalt 

1Massgebend für den Finanzhaushalt und die 

Rechnungslegung des Zweckverbands sind das 

Gemeindegesetz, die Gemeindeverordnung so-

wie die besonderen Haushaltsvorschriften aus 

Spezialgesetzen. 

2Bis zum 15. Februar jeden Jahres liefert der 

Verbandsvorstand den Verbandsgemeinden die 

Zahlen, die sie für die Erstellung ihrer Jahres-

rechnungen benötigen. 

Art. 34 Finanzhaushalt 

1Massgebend für den Finanzhaushalt und die 

Rechnungslegung des Zweckverbands sind das 

Gemeindegesetz, die Gemeindeverordnung so-

wie die besonderen Haushaltsvorschriften aus 

Spezialgesetzen. 

2Bis zum 15. Februar jeden Jahres liefert der 

Verbandsvorstand den Verbandsgemeinden die 

Zahlen, die sie für die Erstellung ihrer Jahres-

rechnungen benötigen, und bis zum 31. August 

jeden Jahres die Zahlen zur Erstellung ihrer 

Budgets. 

Art. 35 Finanzierung von Betriebskosten 

1Die nicht durch Einnahmen oder Beiträge ge-

deckten Betriebskosten des Verbands sind 

durch die Verbandsgemeinden nach folgendem 

Schlüssel zu tragen: 

1/3 nach Massgabe der Einwohnerzahl jeder 

Gemeinde am Ende des Vorjahres; 

1/3 nach Massgabe der Anzahl der durch den 

Sozialdienst am Ende des Vorjahres geführten 

gesetzlichen Fälle; 

1/3 nach Massgabe der Anzahl der Personen, 

für die die KESB im Vorjahr eine Massnahme 

(des KESR) errichtet hat. 

2Der Aufwand für Fälle der persönlichen Hilfe 

wird den Gemeinden separat verrechnet. 

Art. 35 Finanzierung von Betriebskosten 

1Die nicht durch Einnahmen oder Beiträge ge-

deckten Betriebskosten des Verbands sind 

durch die Verbandsgemeinden nach folgendem 

Schlüssel zu tragen: 

1/3 nach Massgabe der Einwohnerzahl jeder 

Gemeinde am Ende des Vorjahres; 

1/3 nach Massgabe der Anzahl der im Rech-

nungsjahr geführten Beistandschaften im Er-

wachsenenschutz; 

1/3 nach Massgabe der Anzahl der Personen, 

für die die KESB im Rechnungsjahr eine Mass-

nahme (des KESR) errichtet hat. 

2Der Aufwand für Fälle der persönlichen Hilfe 

wird den Gemeinden separat verrechnet. 

Art. 36 Finanzierung von Investitionen 

1Der Zweckverband kann seine Investitionen 

über Darlehen der Verbandsgemeinden oder 

Darlehen Dritter finanzieren. 

2Darlehen einzelner Gemeinden werden in den 

Gemeinden als neue Ausgaben beschlossen. 

Art. 36 Finanzierung von Investitionen 

1Der Zweckverband kann seine Investitionen 

über Darlehen der Verbandsgemeinden oder 

Darlehen Dritter finanzieren. 

2Darlehen einzelner Gemeinden werden in den 

Gemeinden als neue Ausgaben beschlossen. 
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Art. 37 Eigentum 

Der Zweckverband ist Eigentümer von Anlagen, 

die er erstellt oder erworben hat, von bewegli-

chen Vermögensteilen und von Bar- und Wert-

schriftenvermögen. 

Art. 37 Beteiligungs- und Eigentumsver-

hältnisse 

1Die Verbandsgemeinden sind am Vermögen 

und den Schulden des Zweckverbands gemäss 

Art. 35 beteiligt. 

2Der Zweckverband ist Eigentümer von Anlagen, 

die er erstellt oder erworben hat, von bewegli-

chen Vermögensteilen und von Bar- und Wert-

schriftenvermögen. 

Art. 38 Haftung 

1Die Verbandsgemeinden haften nach dem 

Zweckverband für die Verbindlichkeiten des 

Zweckverbands nach Massgabe des übergeord-

neten Rechts (ZGB und kantonales Haftungsge-

setz). 

2Der Haftungsanteil richtet sich nach Art. 35. 

Art. 38 Haftung 

1Die Verbandsgemeinden haften nach dem 

Zweckverband für die Verbindlichkeiten des 

Zweckverbands nach Massgabe des übergeord-

neten Rechts (ZGB und kantonales Haftungsge-

setz). 

2Der Haftungsanteil richtet sich nach Art. 35. 

5. Aufsicht und Rechtsschutz 5. Aufsicht und Rechtsschutz 

Art. 39 Aufsicht 

Der Verband untersteht der Staatsaufsicht nach 

den Bestimmungen des Gemeindegesetzes und 

der einschlägigen Spezialgesetzgebung. 

Art. 39 Aufsicht 

Der Verband untersteht der Staatsaufsicht nach 

den Bestimmungen des Gemeindegesetzes und 

der einschlägigen Spezialgesetzgebung. 

Art. 40 Rechtsschutz und Verbandsstreitig-

keiten 

1Gegen Beschlüsse der Verbandsorgane kann 

nach Massgabe des Verwaltungsrechtspflege-

gesetzes beim Bezirksrat Pfäffikon ZH Rekurs 

oder Rekurs in Stimmrechtssachen eingereicht 

werden. 

2Gegen Anordnungen und Erlasse von Mitglie-

dern oder Ausschüssen des Verbandsvorstands, 

der Geschäftsleitung oder von anderen Ange-

stellten kann beim Verbandsvorstand Neubeur-

teilung verlangt werden. Gegen die Neubeurtei-

lung des Verbandsvorstands kann Rekurs erho-

ben werden. 

3Streitigkeiten zwischen Verband und Ver-

bandsgemeinden sowie unter Verbandsgemein-

den, die sich aus diesen Statuten ergeben, sind 

auf dem Weg des Verwaltungsprozesses nach 

den Bestimmungen der kantonalen Gesetzge-

bung zu erledigen. 

Art. 40 Rechtsschutz und Verbandsstreitig-

keiten 

1Gegen Beschlüsse der Verbandsorgane kann 

nach Massgabe des Verwaltungsrechtspflege-

gesetzes beim Bezirksrat Pfäffikon ZH Rekurs 

oder Rekurs in Stimmrechtssachen eingereicht 

werden. 

2Gegen Anordnungen und Erlasse von Mitglie-

dern oder Ausschüssen des Verbandsvorstands, 

der Geschäftsleitung oder von anderen Ange-

stellten kann beim Verbandsvorstand Neubeur-

teilung verlangt werden. Gegen die Neubeurtei-

lung des Verbandsvorstands kann Rekurs erho-

ben werden. 

3Streitigkeiten zwischen Verband und Ver-

bandsgemeinden sowie unter Verbandsgemein-

den, die sich aus diesen Statuten ergeben, sind 

auf dem Weg des Verwaltungsprozesses nach 

den Bestimmungen der kantonalen Gesetzge-

bung zu erledigen. 
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4Für Anordnungen und Erlasse der KESB und 

der Berufsbeistände bleiben die Bestimmungen 

des ZGB vorbehalten. 

4Für Anordnungen und Erlasse der KESB und 

der Berufsbeistände bleiben die Bestimmungen 

des ZGB vorbehalten. 

6. Austritt, Auflösung und Liquidation 6. Austritt, Auflösung und Liquidation 

Art. 41 Austritt 

1Jede Verbandsgemeinde kann unter Wahrung 

einer Kündigungsfrist von 2 Jahren auf das Jah-

resende 

a) vollumfänglich aus dem Zweckverband (So-

zialdienst und KESB) austreten (Vollaustritt) 

b) aus dem Teil Sozialdienst austreten (Teilaus-

tritt); oder 

c) aus dem Teil KESB austreten (Teilaustritt). 

2Die Austritte gemäss Abs. 1 lit. a und c stehen 

unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Re-

gierungsrats. 3Der Verbandsvorstand kann die 

Frist gemäss Abs.1 auf Antrag der betroffenen 

Gemeinde abkürzen. 4Bereits eingegangene 

Verpflichtungen werden durch den Austritt 

nicht berührt. 

Art. 41 Austritt 

1Jede Verbandsgemeinde kann unter Wahrung 

einer Kündigungsfrist von 2 Jahren auf das Jah-

resende 

a) vollumfänglich aus dem Zweckverband (So-

zialdienst und KESB) austreten (Vollaustritt) 

b) aus dem Teil Sozialdienst austreten (Teilaus-

tritt); oder 

c) aus dem Teil KESB austreten (Teilaustritt). 

2Die Austritte gemäss Abs. 1 lit. a und c stehen 

unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Re-

gierungsrats. 3Der Verbandsvorstand kann die 

Frist gemäss Abs.1 auf Antrag der betroffenen 

Gemeinde abkürzen. 4Bereits eingegangene 

Verpflichtungen werden durch den Austritt 

nicht berührt. 

Art. 42 Auflösung 

1Die Auflösung des Verbands ist mit Zustim-

mung einer 2/3 Mehrheit der Verbandsgemein-

den und unter Vorbehalt der Genehmigung des 

Regierungsrats möglich. Der Auflösungsbe-

schluss hat auch die Liquidationsanteile der ein-

zelnen Gemeinden zu nennen. 

2Bei der Auflösung des Zweckverbands bestim-

men sich die Liquidationsanteile der Verbands-

gemeinden nach Art. 35. 

Art. 42 Auflösung 

1Die Auflösung des Verbands ist mit Zustim-

mung einer 2/3 Mehrheit der Verbandsgemein-

den und unter Vorbehalt der Genehmigung des 

Regierungsrats möglich. Der Auflösungsbe-

schluss hat auch die Liquidationsanteile der ein-

zelnen Gemeinden zu nennen. 

2Bei der Auflösung des Zweckverbands bestim-

men sich die Liquidationsanteile der Verbands-

gemeinden nach Art. 35. 

7. Übergangs- und Schlussbestimmun-

gen 

7. Schlussbestimmungen 

Art. 43 Einführung eigener Haushalt 

1Der Zweckverband führt ab dem 1. Januar 2019 

einen eigenen Haushalt mit Bilanz. 

2Der Zweckverband erstellt auf diesen Zeitpunkt 

eine Eingangsbilanz gemäss § 179 des Gemein-

degesetzes. 

 

Art. 44 Umwandlung der Investitionsbei-

träge 
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1Die von den Verbandsgemeinden bis zum 31. 

Dezember 2018 finanzierten und in den Ge-

meinderechnungen als Investitionsbeiträge bi-

lanzierten Vermögenswerte werden im Sinn ei-

ner Sacheinlage auf den Zweckverband übertra-

gen. 

2Die Investitionsbeiträge, welche die Verbands-

gemeinden seit 1. Januar 1986 bis zum 31. De-

zember 2018 an den Zweckverband geleistet 

haben, werden auf den 1. Januar 2019 in Darle-

hen der Verbandsgemeinden umgewandelt. Die 

Darlehen werden zum hypothekarischen Refe-

renzzinssatz verzinst, und der Zweckverband 

hat sie den Verbandsgemeinden innert 5 Jahren 

zurückzuzahlen. 

3Der Umwandlungswert der Investitionsbei-

träge, die in Darlehen der Verbandsgemeinden 

umgewandelt werden, ergibt sich aus der Neu-

bewertung der Anlagen gemäss § 179 Abs. 1 lit. 

c des Gemeindegesetzes. 

4Das Verhältnis der Investitionsbeiträge ergibt 

die Quote, zu der die Verbandsgemeinden zum 

Zeitpunkt der Einführung des eigenen Haus-

halts am Eigenkapital des Zweckverbands betei-

ligt sind. 

Art. 45  Inkrafttreten 

1Diese Statuten treten nach Zustimmung durch 

die Stimmberechtigten der Verbandsgemein-

den auf den 1. Januar 2019 in Kraft. 

2Die Statuten bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 

Genehmigung des Regierungsrates. 

3Mit dem Inkrafttreten dieser Statuten werden 

die Statuten vom 1. Januar 2010 sowie die Sta-

tutenergänzung vom 1. August 2012 aufgeho-

ben. 

Art. 43  Inkrafttreten 

1Diese Statuten treten nach Zustimmung durch 

die Stimmberechtigten der Verbandsgemein-

den auf den 1. Juli 2027 in Kraft. 

2Die Statuten bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 

Genehmigung des Regierungsrates. 

3Mit dem Inkrafttreten dieser Statuten werden 

die Statuten vom 1. Januar 2019 aufgehoben. 

Termine 

- Verabschiedung der Vorlage durch den GLA 10. März 2026 

- Verabschiedung der Vorlage durch den Verbandsvorstand 08. April 2026 

- Empfehlungen Gemeindevorstände und Stadtparlament 3. Quartal 2026 

- Urnenabstimmung 28. Februar 2027 

- Umsetzung: Auf den Zeitpunkt der Genehmigung durch den Regierungsrat 
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Empfehlung des Verbandsvorstandes 

- Der Verbandsvorstand des Zweckverbandes setzt sich aus je zwei Vertreterinnen oder Vertretern 

der zehn Verbandsgemeinden zusammen. Er empfiehlt den Stimmberechtigten die Annahme der 

totalrevidierten Statuten.  

- Die Vorlage gilt als angenommen, wenn ihr alle Verbandsgemeinden zustimmen. 

 

Pfäffikon, 8. April 2026 

Für den Verbandsvorstand 

Lukas Weiss, Iwan Hubschmid, 

Präsident Sekretär 

 

Empfehlungen der Gemeindevorstände und Stadtparlament 

Die Gemeindevorstände und das Stadtparlament des Bezirks Pfäffikon werden eingeladen, ihre Abstim-

mungsempfehlung zuhanden der Stimmberechtigten zu verabschieden. Die Abstimmungsempfehlun-

gen der Gemeindevorstände und des Stadtparlaments stehen neben dem Antragsrecht des Verbands-

vorstands. 

 


